
 

 

 Amtliche Bekanntmachung 
Jahrgang 2026/Nr. 039 
Tag der Veröffentlichung: 15. Mai 2026 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

Satzung zur Änderung der 

Fachprüfungs- und Studienordnung 

für den gemeinsam durchgeführten internationalen  

Master-Elitestudiengang 

Ecological Forecasting 

im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern (ENB) 

an der Universität Bayreuth 

in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

vom 15. Mai 2026 

Auf Grund von Art. 9 Satz 1 in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und Art. 84 Abs. 2 Satz 1 des 

Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) erlässt die Universität Bayreuth folgende 

Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den gemeinsam durchgeführten internationalen Master-

Elitestudiengang Ecological Forecasting im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern (ENB) an der Universität 

Bayreuth in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom 20. März 2026 (AB UBT 

2026/024) wird wie folgt geändert: 

In Anhang 2 wird die Nr. 3.1 wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird das Wort „Mai“ durch das Wort „Juni“ ersetzt. 

b) In Satz 4 wird das Wort „Juni“ durch das Wort „Juli“ ersetzt. 

c) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 
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„5Für das Wintersemester 2026/2027 müssen die Unterlagen abweichend von Satz 3 bis zum 

15. Juli 2026 (Ausschlussfrist) bei der Universität Bayreuth eingegangen sein und Unterlagen 

gemäß Nrn. 3.2.2. und 3.2.3 können abweichend von Satz 4 bis zum 15. August 2026 nachgereicht 

werden.“ 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 16. Mai 2026 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 13. Mai 2026 und 

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 13. Mai 2026, Az. A-3720.54 - I/1. 

Bayreuth, 15. Mai 2026  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Dr. h. c. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 15. Mai 2026 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 15. Mai 2026 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 15. Mai 2026. 
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